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St. Gallen. Äuch Herr Pfarrer Müller von Oberbüren, ein Frennd
dcr Jugend und der Kantonsschnle, durfte die katholische Religions- und

Seclsorgerstelle an der gemeinsamen Kantonsschnle nicht annehmen Drei vom

Kantonsschulrath nacheinander gewählte würdige katholische Geistliche durften
somit, dem an sie ergangenen Rufe keiue Folge leisten. Mit Recht bemerkt die

»St. Galler Ztg." : Wir beklagen aus tiefstem Herzen dieses Verfahren der

geistlichen Oberbehörde. Zur Bekehrung der Heidenkiuder schickt die katholische

Kirche fromme Missionare in die Länder der Wilden. Die katholischen Knaben

an der gemeinsamen Kantonsschnle der Stadt des heil. Missionärs Gallus
aber dürfen keinen eigenen Seelsorger nnd Religionslehrer .mehr erhalten!

Abscheulich, meint der „Schweizcrbote".

— Eine Satisfaktion. Bekanntlich ist es s. Z. dem greithischen

IesuitiSmus gelungen, einer Anzahl katholischer Eltern die Furcht einzujagen,

daß ihre Sohne an der hiesigen gemeinsame.: Kantonsschule an ihren Seelen

Seligkeit Schaden nehmen könnten. Diese Eltern waren in Folge dessen

genöthigt, ihre Söhne zu den Jesuiten nach Feldkirch oder nach Schwyz zu

schicken. Einige von diesen Eltern haben nun die traurigsten Erfahrungen
über die Wirkungen dieser jesuitischen Dressuranstalten aus Geist, Gemüth

und Körper ihrer Söhne machen müssen, haben ihre Söhne aus denselben

zurückgezogen, und lassen dieselben die gemeinsame St. Gallische Kantonsschnle

besuchen, damit diese verbessere, was jene verderblichen Institute verderbt hatten.

Es könnte für die gemeinsame Kantonsschnle wohl kaum eine größere Satisfaktion

geben. (Bt. a. Rh.)
Glarus. Der Kantonsschulrath will dcr Gemeinde Schwandi die

Vergrößerung ihres Schulhauses dadurch erleichtern, daß er ihr jedes der vier

nächsten Jahre 500 Fr. gibt, so daß sie noch 6000 Fr. an die devisirte

Bausumme zu leisten hat. Und um sür die 100 Kinder dcr Gemeinde einen

zweiten Lehrer anstellen zu können, will der Kantonsschulrath, in Anerkennung

der ansnahmsweisen Verhältnisse dieser Gemeinde und der außerordentlichen

Anstrengungen ihrer Bürger, ihr gestatten, im Kanton eine Kollekte bei den

Freunden des Schulwesens zur Aeuffnung deS Schulgutes zu veranstalten,

was noch einmal besser ist, als ein Appell an die Staatskasse.

— Der Kantonsschulrath, welchem ein Vorschlag znr Reorganisation

der Rpetirschulen eingereicht worden ist, beschloß, der nächsten Landsgemeinde

den Entwurf einer revidirten Organisation des gesammten Volksschulwesens

einzureichen.

Tesfin. Der Große Rath hatte in seiner Sitzung vom 29. November

cine Petition des Vereins der Freunde der Bolkserziehung zu behandeln, welche
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